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RS OGH 1980/1/30 1Ob797/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1980

Norm

ABGB §1295 Ia3b

ABGB §1302 A

Rechtssatz

Ein tätlich Angegri2ener haftet für hiebei einem Dritten entstandenen Vermögensschaden zur ungeteilten Hand mit

dem Angreifer, wenn er den Angri2 durch eine unmittelbar vorangegangene eigene Tätlichkeit provoziert hatte;

zwischen seinem früheren Verhalten und dem Vermögensschaden besteht noch adäquater Kausalzusammenhang.

Entscheidungstexte

1 Ob 797/79
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